
Anlage 7.1 

 

Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften  
Reichenbachstraße (Ca 283/1) mit den Teilgeltungsbereichen 1 - 4 
im Stadtbezirk Stuttgart-Bad Cannstatt 
- Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB und § 74 LBO mit Anregungen  
- Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB 
 
Erste Auslegung vom 13. Juni 2014 - 18. Juli 2014 
erneute Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und Behörden  
nach § 4 a Abs. 3 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB 
 
 
Nr. Träger öffentlicher Belange / 

Anregungen 
 

Stellungnahme der Verwaltung 
 

1 Amt für Umweltschutz,  
Naturschutz und Land-
schaftspflege 
 Für einige Arten können in-

nerhalb der betroffenen Flä-
chen oder angrenzend keine 
Ersatzmaßnahmen erfolgen. 

 

 
 
 
Für die Vogelarten Flussregenpfeifer, Dorngras-
mücke, Klappergrasmücke, Sumpfrohrsänger und 
Gelbspötter können im eigentlichen Planungsge-
biet keine Ersatzlebensräume geschaffen werden. 
Aus diesem Grund werden entsprechende Maß-
nahmen in den Teilgeltungsbereichen zwei (gleis-
paralleler Grünzug), drei (Weilimdorf – Lachengra-
ben) und vier (Obertürkheim – Ailenberg) festge-
setzt.  
Überdies wurden mit den Eigentümern Land Ba-
den-Württemberg sowie der Stadt Wendlingen ver-
tragliche Regelungen zur Anlage eines Ersatzhabi-
tats für den Flussregenpfeifer im Bereich des Na-
turschutzgebietes Wernauer Baggerseen bzw. der 
vorgesehenen Erweiterung auf der Gemarkung 
Wendlingen getroffen.  
Für den Orpheusspötter ist kein artenschutzrechtli-
cher Ausgleich erforderlich. Der Orpheusspötter ist 
eine aus dem mediterranen Raum stammende Art, 
welche sich derzeit über die burgundische Pforte 
kommend entlang des Rheintales ausbreitet und 
thermophile Brach- und Ruderalflächen in Baden, 
Rheinland-Pfalz und dem Saarland besiedelt. Er 
wurde 2013 als ein von den anderen Brutbestän-
den isoliertes Vorkommen erstmals in Stuttgart 
festgestellt, wo er vermutlich von der Klimagunst 
im Neckartal profitiert. Er stellt keine besonderen 
Ansprüche an sein Habitat und besiedelt Brach- 
und Sukzessionsflächen in wärmebegünstigten 
Lagen. Es kann davon ausgegangen werden, dass 
es sich um ein zufälliges Auftreten der Art in Stutt-
gart handelt. Sollte er wiederholt auftreten, so fin-
det die Art nach derzeitigem Kenntnisstand in ver-
gleichbaren Strukturen in den Artenschutzflächen 



 

 

- 2 -

- 2 -

Nr. Träger öffentlicher Belange / 
Anregungen 
 

Stellungnahme der Verwaltung 
 

entlang des gleisparallelen Grünzuges, in an das 
Plangebiet angrenzenden Flächen sowie in Brach-
flächen entlang des Neckartales geeignete Habi-
tatstrukturen. 
 

  Die bereits grob skizzierten 
Ausgleichsmaßnahmen (Be-
gründung S. 26) auf außer-
halb liegenden Flächen 
müssen deshalb konkretisiert 
werden und es muss sicher-
gestellt werden, dass die Ar-
ten nach ihren spezifischen 
Bedürfnissen die jeweils 
günstigsten Bedingungen 
vorfinden (Flächenmindest-
größe und –beschaffenheit). 
 

Maßnahmen in den zugeordneten Teilgeltungsbe-
reichen wurden im Rahmen von Pflege- und Ent-
wicklungsplänen konkretisiert und entsprechend 
abgestimmt. 

  Aus Sicht des Artenschutzes 
ist beim gleisparallelen 
Grünzug sicherzustellen, 
dass diese Ausgleichsflä-
chen auch im Sinne der An-
sprüche der Zielarten ange-
legt und gepflegt werden. So 
ist beispielsweise eine Nut-
zung im Kontext mit der Flä-
chenentwässerung strikt ab-
zulehnen. Die Gestaltung der 
Fläche ist mit dem Amt für 
Umweltschutz abzustimmen. 

 

Die ursprünglich geplante Funktion der Regenwas-
serrückhaltung wurde zwischenzeitlich aufgege-
ben; die Fläche des gleisparallelen Grünzuges wird 
unter artenschutzfachlichen Gesichtspunkten in 
Abstimmung mit dem Amt für Umweltschutz ge-
plant und entwickelt.  
 

  Dachbegrünung  
Die Pflanzenartenmischung 
muss aus dem Herkunftsge-
biet 7 sein. 

 
Wurde berücksichtigt, in Begründung und Text. 

 Bodenschutz 
Bei der Herstellung der Ersatz-
habitate müssen Eingriffe in das 
Schutzgut Boden vermieden 
werden.  

 
Dies wurde beachtet, Eingriffe in das Schutzgut 
Boden erfolgen nicht. 

 Altlasten/Schadensfälle 
Die Altlastenflächen sollen im 
Lageplan im Maßstab 1 : 500 
gekennzeichnet werden. 
 

 
Wurde in den Hinweisen entsprechend überarbei-
tet. Eine gesonderte zeichnerische Darstellung im 
Lageplan würde die Lesbarkeit des Plans deutlich 
erschweren und zu keiner inhaltlichen Verbesse-
rung führen. 
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Nr. Träger öffentlicher Belange / 
Anregungen 
 

Stellungnahme der Verwaltung 
 

 Stadtklimatologie, Lufthygie-
ne 
Im Rahmen dieser Beteiligung 
bestehen aus stadtklimatischer 
Sicht keine Anmerkungen. Ver-
einzelte textliche Hinweise hin-
sichtlich der Darstellung der 
lufthygienischen Situation wer-
den mit 61 abgestimmt. 
 

 
 
Abstimmung ist erfolgt und in den Bebauungsplan 
übernommen. 
 

2 Deutsche Bahn AG  
Verschiedene Hinweise. 
Immissionen aus dem Betrieb 
und der Unterhaltung der Eisen-
bahn sind entschädigungslos zu 
dulden, hierzu gehören auch 
Bremsstauf, Lärm, Erschütte-
rungen und elektrische Beein-
flussungen durch magnetische 
Felder. Schutzmaßnahmen ge-
gen Einwirkungen aus dem Be-
reich der Eisenbahn haben auf 
Kosten der Landeshauptstadt 
Stuttgart / der Bauherren zu er-
folgen. 
 
Bei Planungen und Maßnahmen 
im Umfeld der Bahnlinie und von 
Bahnflächen ist die Deutschen 
Bahn AG als Angrenzer recht-
zeitig zu beteiligen und anzuhö-
ren (Herstellung Ersatzhabitate).
 
Kabel und Leitungen der Deut-
schen Bahn AG können auch 
außerhalb von DB-eigenem Ge-
lände verlegt sein. Rechtzeitig 
vor Beginn von Maßnahmen 
empfehlen wir daher eine Kabel- 
und Leitungsprüfung durchzu-
führen.  
 

 
Die Landeshauptstadt Stuttgart hat die Auflagen 
übernommen. 
 

3 Deutsche Telekom 
Verweis auf Stellungnahme vom 
20. März 2013. 

 
Hinweise wurden beachtet und an die entspre-
chenden Stellen weitergeleitet. 
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Nr. Träger öffentlicher Belange / 
Anregungen 
 

Stellungnahme der Verwaltung 
 

4 Eisenbahnbundesamt (EBA) 
Freistellungsunterlagen 
 

 
Unterlagen wurden von der Landeshauptstadt 
Stuttgart der DB Service AG zur Verfügung ge-
stellt. 
 

5 EnBW / Netze BW 
Strom 
Der finale Standort der Netze-
BW-eigenen Umspannstationen 
ist mit den Investoren abzu-
stimmen. 
Wasser 
Hinweis auf die Zubringerwas-
serleitung und das Schachtbau-
werk „Tankstelle“. Eine Über-
bauung ist nicht zulässig. 
 
Ein Schutzstreifen ist vorzuse-
hen. 
 

 
 
Hinweise wurden an 66 zur Ausführungsplanung 
weitergeleitet. 
Im Textteil wurde auf die erforderlichen Abstim-
mungen hingewiesen. 

6 Gesundheitsamt (53)  
Keine Einwände 
 

 
Kenntnisnahme. 
 

7 Industrie- und Handels-
kammer Stuttgart (IHK)  
Es werden Anregungen zu den 
Liefervorgängen gegeben. 
 

 
 
Liefervorgänge sollen im Plangebiet grundsätzlich 
innerhalb der privaten Grundstücke erfolgen. Da 
zudem nur in begrenzter Zahl öffentliche Parkplät-
ze geschaffen werden können, sind keine Liefer-
zonen vorgesehen. Eine zweckmäßige Anordnung 
von Müllstandorten und Anlieferflächen bzw. deren 
Entkopplung obliegt dem Bauherrn bzw. dem be-
auftragten Planer.  
 

 Die Festsetzungen zum 
Einzelhandel werden 
grundsätzlich unterstützt. Nicht 
nachvollziehbar ist allerdings, 
wie die Versorgung des Gebiets 
sichergestellt werden soll. 
 

Am nördlichen Rand des neuen Quartiersparks (im 
MI2-Gebiet) sind in den Blöcken Q 6 und Q 6.1 in 
den Erdgeschossen und den ersten Obergeschos-
sen punktuelle Nahversorgungsangebote (Läden) 
zur Ergänzung der Gebietsversorgung möglich. 
Der Schwerpunkt der künftigen Nahversorgung im 
Stadtquartier NeckarPark soll überwiegend im Be-
reich östlich des neuen Quartiersplatzes (Stadtar-
chiv) liegen, d. h. im Plangebiet des künftigen Be-
bauungsplans Ca 283/5 NeckarPark Wohnen und 
Arbeiten. Somit liegen diese Nahversorgungsan-
gebote außerhalb des Plangebiets des vorliegen-
den Bebauungsplans Reichenbachstraße (Ca 
283/1).  
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Nr. Träger öffentlicher Belange / 
Anregungen 
 

Stellungnahme der Verwaltung 
 

  Im Umfeld des neuen Stadtquartiers NeckarPark 
befinden sich heute - nördlich der Bahntrasse - das 
Einkaufszentrum Cannstatter Carré (Teil des B-
Zentrums Bad Cannstatt-Altstadt, mit ca. 
22 000 m² Verkaufsfläche, mit LIDL und Kaufland) 
an der Daimlerstraße / Wildunger Straße, in der 
unmittelbaren Nachbarschaft der Seelbergstraße 
ein türkischer Lebensmittelladen (Kösem Market), 
desweiteren ein großflächiger ALDI-
Lebensmittelmarkt an der Deckerstraße (mit dem 
NeckarPark verbunden über die Fußgängerunter-
führung „Seelberg-Durchlass“ in der nördlichen 
Verlängerung der Morlockstraße). Südlich der 
Bahntrasse an der Daimlerstraße befindet sich ein 
Netto-Markt (Glöckle-Areal). Legt man die im Ein-
zelhandels- und Zentrenkonzept Stuttgart zur fuß-
läufigen Nahversorgung üblichen 500 m-Radien 
um die jeweiligen Nahversorgungsangebote im 
Umfeld, können weite Teile der arrondierten Be-
standsquartiere (südlicher Veielbrunnen und Ge-
biet um den Quartierspark) wie auch der großen 
Neubauquartiere im NeckarPark (östlich des Quar-
tiersplatzes) als „nahversorgt“ gelten. 
 

8 Kabel BW 
Hinweise 
 

 
Hinweise wurden beachtet und an die entspre-
chenden Stellen weitergeleitet. 
 

9 NABU   
 Grünflächenvernetzung und -

gestaltung 
 Die Wege 65 und 67 sollen 

„grüne Elemente“ enthalten. 
 

 
 
Die Festsetzungen für die Straßenräume bzw. 
Wege dienen der Funktion der Flächen und be-
rücksichtigen notwendige Normen und Standards. 
Detaillierte Ausbaumaßnahmen werden in der 
Ausbauplanung festgelegt. 
Die Stellungnahme wurde an das Garten-, Fried-
hofs- und Forstamt mit der Bitte um Beachtung 
weitergegeben. 
 

  Im Weg 67 sollen Baum- und 
Strauchpflanzungen festge-
setzt werden. 

 

Die Festsetzungen für die Straßenräume bzw. 
Wege dienen der Funktion der Flächen und be-
rücksichtigen notwendige Normen und Standards. 
Detaillierte Ausbaumaßnahmen werden in der 
Ausbauplanung festgelegt. 
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Nr. Träger öffentlicher Belange / 
Anregungen 
 

Stellungnahme der Verwaltung 
 

  Der Weg 65 soll einen Ra-
sen- oder Wildblumen strei-
fen erhalten. 

 

Die Festsetzungen für die Straßenräume bzw. 
Wege dienen der Funktion der Flächen und be-
rücksichtigen notwendige Normen und Standards. 
Detaillierte Ausbaumaßnahmen werden in der 
Ausbauplanung festgelegt. 
 

  Die Innenhöfe sind isolierte 
Bereiche, die einer Grünflä-
chenvernetzung entgegen-
stehen. 
  

Aufgrund der Längenbeschränkung der Gebäude 
sind die Innenhöfe nicht komplett umbaut, sondern 
es sind großzügige Öffnungen möglich. 
Einer Öffnung der Grünen Mitte oder eine niedrige-
re Geschossigkeit in Richtung Neckar steht die 
erforderliche Lärmabschirmung durch das Quartier 
Q 7 entgegen. 

  Die gärtnerische Gestaltung, 
Bepflanzung und Pflege sind 
festzulegen.  

Dies kann nicht im Bebauungsplan geregelt wer-
den. Die Stellungnahme wurde an das Garten-, 
Friedhofs- und Forstamt mit der Bitte um Beach-
tung weitergegeben. 
 

  Gestaltung der Baumschei-
ben soll vorgegeben werden. 

Dies kann nicht im Bebauungsplan geregelt wer-
den. Die Stellungnahme wurde an das Garten-, 
Friedhofs- und Forstamt mit der Bitte um Beach-
tung weitergegeben. 
 

  Die gärtnerische Gestaltung 
und die Pflegekonzepte sind 
auf die Bedürfnisse städte-
bewohnender Vogelarten 
abzustimmen. 

  

Für die Teilgeltungsbereiche wurden unter Berück-
sichtigung der jeweiligen Arten Pflege- und Ent-
wicklungspläne erarbeitet. Diese liegen der Um-
setzung sowie der künftigen Pflege zugrunde. Für 
die Freiräume im Planungsbereich werden um-
fangreiche Festsetzungen hinsichtlich Oberflä-
chengestaltung und Bepflanzung inkl. Dachbegrü-
nung getroffen, so dass wieder Lebensräume für 
verschiedene Vogelarten entstehen. 
 

 Energiekonzept 
 Der NABU fordert ein detail-

liertes Energiekonzept ein.  

 
Die Landeshauptstadt Stuttgart entwickelt für den 
NeckarPark ein umfassendes Energiekonzept 
(siehe GRDrs 368/2012). Ziel ist nur Niedrigener-
giehäuser zuzulassen, die gegenüber den gesetz-
lichen Vorgaben der Energieeinsparverordnung 
EnEV 2014 über einen besseren Wärmeschutz 
verfügen und weniger Primärenergie bedürfen. 
Zudem sollen diese Gebäude vorwiegend mit 
Wärme aus Abwasser beheizt werden. Im Be-
bauungsplan können diese Vorgaben nicht aufge-
nommen werden. Die Stadt wird entsprechende 
Regelungen in den Verträgen zum Verkauf der 
städtischen Grundstücke niederlegen.  
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Nr. Träger öffentlicher Belange / 
Anregungen 
 

Stellungnahme der Verwaltung 
 

 Verkehrskonzept 
 Ein umfassendes Verkehrs-

konzept, das Fußgängern, 
Fahrradfahrern und ÖPNV 
Vorrang vor dem motorisier-
ten Individualverkehr gibt, 
wird gefordert. 

 
Dem Gedanken eines autofreien Wohnumfeldes 
wird – insbesondere in Ausrichtung auf den Quar-
tiersplatz gelegenen Quartieren – Rechnung ge-
tragen. Die Nutzungen entlang der Daimlerstraße 
sowie südlich des neuen Quartiersparks werden 
kaum Wohnnutzungen aufweisen und sind somit 
für das vorgeschlagene Modell nicht geeignet. Die 
vertragliche Verankerung eines autofreien Woh-
nens kann auf privatrechtlicher Ebene erfolgen. 
Diesbezügliche, reglementierende Festsetzungen 
im Bebauungsplan werden kritisch bewertet, da 
entstehende Infrastrukturen unterschiedliche Le-
bensformen ermöglichen sollen. 
 

  Der Regelbetrieb der U 11 
soll vorgeschrieben werden.  

Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen zum Dauer-
betrieb der U 11 oder der Einrichtung einer neuen 
U-Bahnlinie U 19 (Neugereut - Daimlerwerk), die 
von der SSB durchgeführt werden, sind noch nicht 
abgeschlossen. 
 

 Artenschutz (Schutzgut Tiere 
und Pflanzen 
 Die Aussage zum Zeitpunkt 

des Vorkommens verschie-
dener Vogelarten auf S. 49 
des Umweltberichtes ist nicht 
richtig. 

 

 
 
Die Anregung wird zur Kenntnis genommen, die 
textlichen Ausführungen wurden entsprechend er-
gänzt. 
 

  Wandernde Vogelarten wer-
den nicht berücksichtigt. 

Wandernde Vogelarten wurden nicht berücksich-
tigt. Es handelt sich um ein Areal, das bis vor we-
nigen Jahren als Güterbahnhof und industriell ge-
nutzt wurde. Es ist kein traditionelles Rastgebiet für 
durchziehende Arten. Nach derzeitigem Kenntnis-
stand wird der Verlust des Gebietes als Nahrungs- 
und Rastplatz durchziehender Arten nicht zu einer 
zusätzlichen Gefährdung der betroffenen Arten 
führen. Da es sich beim Plangebiet für die durch-
ziehenden Arten nicht um eine Lebensstätte im 
Sinne des § 44 BNatSchG handelt, ist der Verlust 
von Nahrungs- und Rastplätzen auch für die be-
troffenen besonders und streng geschützten Arten 
zulässig und führt nicht dazu, dass weitere arten-
schutzrechtliche Maßnahmen erforderlich werden. 
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Nr. Träger öffentlicher Belange / 
Anregungen 
 

Stellungnahme der Verwaltung 
 

  Den Aussagen auf S. 14 und 
S. 88 des Umweltberichtes 
„… innerhalb des Plange-
biets ausgeglichen werden“ 
wird deutlich widersprochen. 

 

Die Textstellen wurden entsprechend korrigiert. 

  Es ist darzulegen, welche 
Ornithologen die arten-
schutzrechtlichen Maßnah-
men lt. S. 89 des Umweltbe-
richtes anleiten sollen. 

 

Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung kann 
nicht festgelegt werden, welche Fachleute die 
zwingend erforderliche fachliche Begleitung der 
durchzuführenden Artenschutzmaßnahmen wahr-
nehmen. Es handelt sich dabei um Aufgaben in 
Zusammenhang mit dem Vollzug der Planung. Die 
Beauftragung der dazu erforderlichen Fachleute 
bleibt den ausführenden Ämtern überlassen. Zwin-
gend ist jedoch, dass die mit der Ausführung be-
auftragten Fachleute entsprechende fachliche 
Qualifikationen nachweisen können. Andernfalls ist 
eine Beauftragung nicht möglich. 
 

 Ausgleichsmaßnahmen 
 Flussregenpfeifer 

NABU erwartet: 
o Stellungnahme zur Ver-

wirklichung einer Aus-
gleichsmaßnahme in 
Weilimdorf (Grüner Hei-
ner) 
 
 
 
 

o Stellungnahme zu Aus-
gleichsmaßnahmen in 
Wernau. 
 

 
 
Die Flächen für artenschutzrechtliche Maßnahmen 
wurden in einem stadtweiten Suchlauf identifiziert 
und fachlich auf ihre Eignung für die jeweiligen Ar-
ten geprüft und die jeweilige Verfügbarkeit der Flä-
chen geklärt. Danach steht die seitens des NABU 
genannte Fläche westlich des Grünen Heiner in 
Weilimdorf nicht zur Verfügung und ist als Ersatz-
habitat für den Flussregenpfeifer auch nicht geeig-
net. 
 
Die Maßnahmenfläche im Bereich der Wernauer 
Baggerseen auf Gemarkung Wendlingen wurde 
vom Regierungspräsidium Stuttgart - als höhere 
Naturschutzbehörde - benannt, nachdem eine ge-
eignete Fläche auf dem Stadtgebiet Stuttgart zur 
Schaffung eines Ersatzlebensraumes für den 
Flussregenpfeifer nicht zur Verfügung steht.  
Sie wird vom Fachgutachter im Rahmen eines 
Pflege- und Entwicklungsplanes geplant. Die Pla-
nung ist mit der höheren und der unteren Natur-
schutzbehörde sowie den Naturschutzverbänden 
abgestimmt. Die Maßnahme soll auf Flächen 
durchgeführt werden, auf denen keine anderweiti-
gen Artvorkommen bekannt sind, die nicht von den 
geplanten Maßnahmen ebenfalls profitieren wür-
den. 
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Nr. Träger öffentlicher Belange / 
Anregungen 
 

Stellungnahme der Verwaltung 
 

  Andere Vogelarten 
Die Ausgleichsmaßnahmen 
sind genau zu erläutern und 
die Standortgerechtigkeit zu 
prüfen. 
 

Für die weiterhin betroffenen, relevanten Vogelar-
ten werden im Bereich der Teilgeltungsbereiche 
drei und vier Ersatzlebensräume geschaffen. Hier-
für wurden Pflege- und Entwicklungspläne erarbei-
tet und entsprechende Maßnahmen bereits umge-
setzt. Die weitere Pflege erfolgt auf der Basis die-
ser Planung. 
 

  Der NABU Wernau und 
Stuttgart sollen eingebunden 
werden.  

 

Die Maßnahme im Bereich Wernauer Baggerseen 
wurde mit den Naturschutzverbänden, den unteren 
Naturschutzbehörden des Landkreises Esslingen 
und der Landeshauptstadt Stuttgart sowie dem 
Regierungspräsidium Stuttgart als höhere Natur-
schutzbehörde abgestimmt. 
 

 Bebauungsplan 
 Maßnahmen zur Förderung 

der Ansiedlung Gebäude 
brütender Vogelarten und 
Fledermäusen sind zu spezi-
fizieren.  

 

 
Gebäudebrüter 
An den Gebäuden sind Quartierselemente für Ge-
bäude bewohnende Tierarten vorzusehen (Orien-
tierungsrahmen: ein Nistquartier pro 10 m Fassa-
de; die Planung ist mit einem tierökologischen 
Fachbüro abzustimmen). 
Fledermausquartiere sind von der Planung nicht 
betroffen. 
 

  Entbuschungen sind gerade 
für die Klappergrasmücke 
keine geeignete Maßnahme 
(S. 4 Text Bebauungsplan). 
 
 

Die für die Teilgeltungsbereiche erstellten Pflege- 
und Entwicklungspläne wurden von einem fachlich 
qualifizierten Büro erarbeitet. Dabei wurden die 
standörtlichen Gegebenheiten sowie die Ansprü-
che der Arten berücksichtigt.  
 

  Die gärtnerische Gestaltung 
und die Pflegekonzepte sind 
auf die Bedürfnisse städte-
bewohnender Vogelarten 
abzustimmen. 
 

Für die Teilgeltungsbereiche wurden unter Berück-
sichtigung der jeweiligen Arten Pflege- und Ent-
wicklungspläne erarbeitet. Diese liegen der Um-
setzung sowie der künftigen Pflege zugrunde. Für 
die Freiräume im Planungsbereich werden um-
fangreiche Festsetzungen hinsichtlich Oberflä-
chengestaltung und Bepflanzung inkl. Dachbegrü-
nung getroffen, so dass wieder Lebensräume für 
verschiedene Vogelarten entstehen. 
 

 Kleinklima 
Die Planung enthält wichtige 
Vorgaben zur Verbesserung des 
Kleinklimas (vor allem Fassa-
den- und Dachbegrünung). 

 
Das Plangebiet unterliegt den für die Neckartalzo-
ne typischen stadtklimatischen Merkmalen, die 
sich neben einer starken thermischen Belastung 
durch eine große Austauscharmut auszeichnen. 
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Nr. Träger öffentlicher Belange / 
Anregungen 
 

Stellungnahme der Verwaltung 
 

 Die gesamte Planung beinhaltet 
aus unserer Sicht nach wie vor 
einen grundlegenden Schwach-
punkt: Insbesondere durch den 
westlichen Abschluss der zent-
ralen Grünfläche wird eine kli-
maförderliche Luftdurch-
strömung (Hauptwindrichtung) 
verhindert. Aus unserer Sicht 
sollte dort auf die Bebauung 
entweder verzichtet werden 
oder eine sehr niedrige Ge-
schossflächenzahl vorgegeben 
werden. Auch die Innenhöfe im 
nördlichen Teil des Planungs-
gebiets sind i.d.R. nicht durch-
strömte Warmluftentstehungs-
gebiete. 
 
 

Für den Luftaustausch sind damit thermisch indu-
zierte Windsysteme von Bedeutung. Nächtliche 
Kaltluftansammlungen breiten sich recht langsam 
von Südosten nach Nordwesten im Zuge des Ne-
ckartals aus. Daneben fungieren auch die benach-
barten Randhöhen als Kaltluftentstehungsgebiete 
und bewirken aufgrund der Reliefverhältnisse 
nächtliche Hangabwinde bzw. Kaltluftabflüsse in 
das Neckartal. 
 
Richtigerweise bedeutet dies für die Planungen 
einerseits, Strömungswiderstände in talparalleler 
Richtung zu minimieren. Anderseits ist den Erhö-
hungen der Lufttemperaturen durch bauliche Ver-
änderungen entgegenzuwirken. Hierbei stehen die 
Reduzierung des Anteils an versiegelten Flächen 
sowie die Schaffung von Vegetationsbereichen, 
insbesondere Baumpflanzungen sowie Dach- und 
Fassadenbegrünungen im Vordergrund. Infolge-
dessen wird eine auf deutliche Hochpunkte ver-
zichtende Bebauung vorgesehen, die u.a. durch 
ein zentrales, als öffentliche Grünfläche ausgestal-
tetes Parkband, der „Grünen Mitte“, gegliedert 
wird. Einer Öffnung der Grünen Mitte oder eine 
niedrigere Geschossigkeit in Richtung Neckar steht 
die erforderliche Lärmabschirmung durch das 
Quartier Q 7 entgegen. Die langgestreckte, in etwa 
in Hauptströmungsrichtung ausgerichtete Anord-
nung des Grünbereichs, deren Größe und deren 
Ausgestaltung als offene, zusammenhängende 
Wiesenfläche, die eine bodennahe Abkühlung erst 
ermöglicht, lässt dennoch einen Aufenthaltsbereich 
von hoher stadtklimatischer Wertigkeit entstehen. 
Die Fortführung und Vernetzung der Freiflächen 
auch in östliche Richtungen verstärken die positi-
ven Effekte innerhalb des geplanten Quartiers, zu 
welchen auch die umfassenden Begrünungsmaß-
nahmen einen maßgeblichen Beitrag liefern. Von 
der positiven kleinklimatischen Wirkung der Begrü-
nungsmaßnahmen profitieren auch die Innenberei-
che, bei denen Durchströmungsvorgänge weniger 
deutlich zum Luftaustausch beitragen. 
 
Der Forderung auf den Verzicht eines abschlie-
ßenden Gebäudes kann nicht entsprochen wer-
den. 
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Nr. Träger öffentlicher Belange / 
Anregungen 
 

Stellungnahme der Verwaltung 
 

  Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurden 
umfangreiche schalltechnische Gutachten erarbei-
tet. Ein Ergebnis dieser Gutachten ist, dass die 
gesamte Gebietsentwicklung zu einem Mischge-
biet (MI) (Wohnen und Arbeiten) von einer massi-
ven, lärmabschirmenden Bebauung entlang der 
Daimlerstraße und Mercedesstraße abhängig ist. 
 
 

  Energiekonzept 
 

Die Landeshauptstadt Stuttgart entwickelt für den 
NeckarPark ein umfassendes Energiekonzept 
(siehe Gemeinderatsdrucksache Nr. 368/2012). 
Ziel ist nur Niedrigenergiehäuser zuzulassen, die 
gegenüber den gesetzlichen Vorgaben der Ener-
gieeinsparverordnung EnEV 2014 über einen bes-
seren Wärmeschutz verfügen und weniger Primär-
energie bedürfen. Zudem sollen diese Gebäude 
vorwiegend mit Wärme aus Abwasser beheizt 
werden. Im Bebauungsplan können diese Vorga-
ben nicht aufgenommen werden. Die Stadt wird 
entsprechende Regelungen in den Verträgen zum 
Verkauf der städtischen Grundstücke niederlegen.  
 

10 Regierungspräsidium Frei-
burg 
 Landesamt für Geologie  
Hinweise zur/zum 
 Geotechnik 
 Boden 
 Mineralische Rohstoffe 
 Grundwasser 
 Bergbau, Geotopschutz 
 

 
 
 
 
Die Hinweise wurden zur Kenntnis genommen. 

11 Regierungspräsidium Stutt-
gart  
 Raumordnung 

Ausschluss von Einzelhandel 
im Teilgeltungsbereich MI1 
wird begrüßt. 

 Die Zusammenfassung von 
Einzelhandelsnutzungen im 
MI2 vermindert die Agglome-
rationsgefahr im Plangebiet. 

 
 
 
 

 
 
 
Kenntnisnahme. 
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Nr. Träger öffentlicher Belange / 
Anregungen 
 

Stellungnahme der Verwaltung 
 

 Umweltschutz und 
Naturschutz 
 Bis zum Satzungsbeschluss 

ist eine Ausnahmelage für 
den Flussregenpfeifer herzu-
stellen. 
Zur Herstellung der Aus-
nahmelage bedarf es des 
Nachweises einer vertraglich 
abgesicherten Ersatzlebens-
fläche im Naturschutzgebiet 
Wernauer Baggerseen (ver-
traglich abgesichert und 
rechtlich begründet).  
Unter diesen Umständen 
kann die höhere Natur-
schutzbehörde bis zum Sat-
zungsbeschluss die Aus-
nahmelage bestätigen. 

 
 

 
 
Vom Regierungspräsidium Stuttgart wurde eine 
Ausnahme vom Verbot der Zerstörung von Le-
bensstätten besonders und streng geschützter Ar-
ten (§ 44 Abs.1 Ziffer 3 BNatSchG) für den Vollzug 
der Planungen erteilt. Die erforderlichen vertragli-
chen Regelungen zur Schaffung eines Ersatzhabi-
tats für den Flussregenpfeifer mit der Gemeinde 
Wendlingen (als Eigentümer einer Teilfläche sowie 
hinsichtlich der Planungshoheit) sowie dem Land 
Baden-Württemberg vertreten durch das Amt Ver-
mögen und Bau liegen vor.  

12 Verband Region Stuttgart 
Hinweis: Der Planung stehen 
regionalplanerische Ziele nicht 
entgegen. 
 
Bitte um weitere Beteiligung am 
Verfahren.  
 

 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Wird erledigt. 
 

 
 


